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§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr  

  

(1) Der Verein führt den Namen  

  

IT- Netzwerk  

  

(2) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er zu seinem 

Namen den Zusatz e. V.  

  

(3) Der Verein hat seinen Sitz in Kassel.  

  

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr  

  

  

  

§ 2 Zweck des Vereins  

  

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig, er 

verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die 

satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 

Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft 

fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.   

  

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung von Bildung, Wissenschaft und Forschung im 

Bereich der Informationstechnologien. Dies soll erreicht werden u. A. durch:  

  

- öffentliche Veranstaltungen wie Seminare, Tagungen, Workshops sowie Vorträge,  

- Eigendarstellung in verschiedenen Medien,  

- Einführung und Fortbildung von Mitgliedern und interessierten Nichtmitgliedern, im   

Bereich der Informationstechnologien.  

  

  

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft  

  

(1) Mitglied des Vereins kann jede juristische Person sowie jede natürliche Person, die das 18. 

Lebensjahr vollendet hat, werden. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vorstand zu 

richten.  

  

(2) Mit dem Antrag erkennt der Bewerber für den Fall seiner Aufnahme die Satzung an. Ein 

Aufnahmeanspruch besteht nicht.  
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(3) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand durch Beschluss. Die Entscheidung ist dem 

Antragsteller mitzuteilen; sie bedarf keiner Begründung. Lehnt der Vorstand den 

Aufnahmeantrag ab, so steht dem Betroffenen die Berufung zur Mitgliederversammlung zu. 

Diese entscheidet endgültig.  

  

(4) Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Aufnahmebeschluss.  

  

(5) Auf Vorschlag eines Mitgliedes können vom Vorstand Ehrenmitglieder ernannt werden. 

Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit.   

  

(6) Einrichtungen deren Ziele die unter §2 genannten Vereinsziele unterstützen, können dem  

Verein als Fördermitglied beitreten. Die Prüfung und Entscheidung über den Beitritt von 
Fördermitgliedern obliegt dem Vorstand. Fördermitglieder sind vom Beitrag freigestellt und 
haben kein Stimmrecht. Einrichtungen, die als Fördermitglied beitreten können sind z.B.  
wissenschaftliche Einrichtungen, Institute von Hochschulen, wirtschaftsnahe Organisationen, 

Kompetenzzentren.   

  

 

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder  

  

(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele und Interessen des Vereins zu unterstützen sowie 

die Beschlüsse und Anordnungen der Vereinsorgane zu befolgen.  

  

(2) Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen des Vereins zu benutzen und an den 

Veranstaltungen teilzunehmen. Sie haben in der Mitgliederversammlung gleiches Stimmrecht.   

  

  

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft  

  

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austrittserklärung, Ausschluss oder Streichung der 

Mitgliedschaft.  

  

(2) Der Austritt ist gegenüber dem Vorstand schriftlich zu erklären. Der Austritt ist unter 

Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zu jedem Kalenderjahresende zulässig. Zur 

Einhaltung der Frist ist ein rechtzeitiger Zugang der Austrittserklärung an ein Mitglied des 

Vorstandes erforderlich.  

  

(3) Der Ausschluss aus dem Verein ist nur bei wichtigem Grund zulässig. Über den 

Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit 

von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder. Der Vorstand hat seinen Antrag dem 

auszuschließenden Mitglied mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich 

mitzuteilen. Eine schriftlich eingehende Stellungnahme des Mitgliedes ist in der über den 

Ausschluss entscheidenden Versammlung zu verlesen. Der Ausschluss des Mitgliedes wird mit 

der Beschlussfassung wirksam. Der Ausschluss soll dem Mitglied, wenn es bei Beschlussfassung 

nicht anwesend war, durch den Vorstand unverzüglich schriftlich bekannt gemacht werden.  
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(4) Die Streichung der Mitgliedschaft kann erfolgen, wenn das Mitglied mit einem 

Jahresbeitrag länger als sechs Monate in Rückstand ist und den rückständigen Betrag auch nach 

schriftlicher Mahnung nicht innerhalb von zwei Monaten von der Absendung der Mahnung an voll 

entrichtet.  

Die Mahnung muss mit eingeschriebenem Brief an die letzte dem Verein bekannte Anschrift des  

Mitglieds gerichtet werden. In der Mahnung muss auf die bevorstehende Streichung der 

Mitgliedschaft hingewiesen werden. Die Mahnung ist auch wirksam, wenn die Sendung als 

unzustellbar zurückkommt. Die Streichung erfolgt durch Beschluss des Vorstandes, der dem 

betroffenen Mitglied nicht bekannt gemacht wird.  

  

  

§ 6 Mitgliedsbeiträge  

  

(1) Der Beitrag ist jährlich bis zum 31.1. zu entrichten.  

  

(2) Seine Höhe bestimmt die Mitgliederversammlung.  

  

(3) Der Beitrag ist im Voraus zu zahlen und für das Eintrittsjahr anteilsmäßig innerhalb von sechs 

Wochen nach Aufnahme zu entrichten.  

  

(4) Der Vorstand kann die Beiträge stunden oder ganz oder teilweise erlassen.  

  

(5) Die Mitgliederversammlung kann einzelnen Mitgliedern des Vereins Beitragsfreiheit gewähren. 

Beitragsfreie Mitglieder sind von der Verpflichtung nach Abs. 7 ebenfalls befreit.  

  

(6) Eine Aufnahmegebühr wird erhoben.  

  

(7) Die Mitglieder sind verpflichtet, außerordentliche Beiträge in der Form von Umlagen zu leisten 

sofern dies zur Bewältigung besonderer durch den Vereinszweck gedeckter Vorhaben 

erforderlich ist. Über die Leistung der Beiträge entscheidet die Mitgliederversammlung mit 

dreiviertel Mehrheit.  

  

(8) Für den Fall der Beendigung der Mitgliedschaft gemäß §5 erfolgt keine zeitanteilige 

Rückzahlung der geleisteten Mitgliedsbeiträge.  

  

(9) Die Mitgliedsbeitrage werden im Lastschriftverfahren eingezogen. Erteilt ein Mitglied keine 

Einzugsermächtigung, ist der Verein berechtigt, den erhöhten Verwaltungsaufwand pauschal 

in Rechnung zu stellen.  

  

(10) Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen, sind 

dem Verein die dadurch entstehenden Bankgebühren vom Mitglied zu erstatten.  
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§ 7 Organe des Vereins  

  

Organe des Vereins sind:  

  

- der Vorstand,  

  

- die Mitgliederversammlung  

  

  

  

§ 8 Vorstand  

  

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorstandsvorsitzenden, dem stellvertretenden 

Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Schatzmeister. Der Vorstand kann für zusätzliche 

Vorstandsämter Mitglieder kooptieren, die sich dann auf der nächsten Mitgliederversammlung 

für das zusätzliche Vorstandsamt zur Wahl stellen. Die Anzahl der Vorstandsämter wird auf 

maximal 10 Ämter begrenzt.   

  

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich in allen Vereinsangelegenheiten durch zwei 

Vorstandsmitglieder vertreten.  

 

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt, auf Verlangen der Mitglieder 

müssen geheime Wahlen durchgeführt werden. Wiederwahl ist möglich. Die Amtsdauer 

beträgt zwei Jahre, gerechnet von der Wahl an. Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis eine 

Neuwahl erfolgt. 

 

(4) Das Amt eines Mitgliedes des Vorstandes endet mit seinem Ausscheiden aus dem Verein. 

Scheidet ein Mitglied vor Ablauf seiner Amtsdauer aus, wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied 

für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds.    

  

(5) Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden.   

  

(6) Die Vertretungsmacht des Vorstands ist mit Wirkung gegen Dritte in der Weise beschränkt, 

dass zum Erwerb oder Verkauf, zur Belastung und zu allen sonstigen Verfügungen über die 

Grundstücke oder grundstückseigene Rechte sowie zur Aufnahme eines Kredites ist die 

Zustimmung der Mitgliederversammlung erforderlich ist.  

  

(7) Der Vorstand trifft seine Entscheidungen mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmgleichheit zählt die 

Stimme des Vorstandsvorsitzenden oder seines ersten Vertreters.  

  

(8) Der Verein kann einen Beirat bilden. Über die Einsetzung entscheidet der Vorstand. Der Beirat 

hat die Aufgabe, den Vorstand des Vereins in wesentlichen Aufgaben zu beraten und zu 

unterstützen. Die Mitglieder des Beirats werden vom Vorstand berufen. Die Amtszeit des 

Beirats endet mit der Amtszeit des jeweiligen Vorstandsvorsitzenden. Eine erneute Berufung 

ist möglich. Der Beirat kann sowohl aus Vereinsmitglieder als auch durch Externe besetzt 

werden, jedoch nicht von Mitgliedern des Vorstands.  
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§ 9 Mitgliederversammlung  

  

(1) Die Mitgliederversammlung ist einzuberufen,  

  

a) wenn es das Interesse des Vereins erfordert,  

b) mindestens einmal im Kalenderjahr,  

c) wenn die Einberufung von einem Viertel aller Mitglieder unter Angabe des Zwecks und        

der Gründe verlangt wird.  

  

(2) Der Vorstand hat der vorstehend unter Abs. 1 Buchstabe b zu berufenden Versammlung einen 

Jahresbericht und eine Jahresrechnung vorzulegen; die Versammlung hat über die Entlastung 

des Vorstands Beschluss zu fassen.   

  

(3) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich per Post oder in Textform per e- Mail 

unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen einzuberufen. Die Frist beginnt mit der 

Absendung der Einladung an die letzte bekannte Mitgliederanschrift bzw. e-Mail-Adresse. Die 

Einberufung der Versammlung muss den Gegenstand der Beschlussfassung bezeichnen. 

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim 

Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die 

Tagesordnung gesetzt werden. Der Versammlungsleiter hat sodann zu Beginn der 

Versammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. Über die Anträge auf Ergänzung 

der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die 

Mitgliederversammlung.  

  

(4) Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über:  

  

a) Genehmigung der Jahresrechnung  

b) die Entlastung des Vorstandes  

c) die Wahl des Vorstandes  

d) Satzungsänderungen  

e) die Festsetzung der Mitgliedsbeitrage  

f) Antrage des Vorstands und der Mitglieder  

g) Berufungen abgelehnter Bewerber  

h) die Auflösung des Vereins  

i) die Beitragsfreiheit von Mitgliedern (§ 6 Abs. 5)  

j) über die Umlagen und Beitrage gem. § 6 Abs. 7, sofern diese je Mitglied das doppelte    

eines Jahresbeitrages übersteigen.  

  

(5) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.  

  

(6) Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von vier Fünfteln der 

erschienenen Mitglieder erforderlich. Zur Beschlussfassung über die Änderung der Satzung 

ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich. 
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(7) Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag von mindestens drei Anwesenden ist 

schriftlich und geheim abzustimmen. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 

erschienenen Mitglieder. Stimmenenthaltungen der erschienenen Mitglieder zählen als Nein- 

Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.  

  

(8) Auf der Mitgliederversammlung haben nur ordentliche Mitglieder Stimmrecht. Eine 

Stimmrechtsübertragung ist durch schriftliche Bevollmächtigung möglich. Einem Mitglied 

dürfen maximal drei Stimmen übertragen werden. Die Stimmrechtsübertragung ist vor Beginn 

der Mitgliederversammlung dem Versammlungsleiter anzuzeigen.   

  

(9) Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die 

Niederschrift ist vom Vorsitzenden der Versammlung und dem Protokollführer zu 

unterschreiben. Wenn mehrere Vorsitzende tätig waren, unterzeichnet der letzte 

Versammlungsleiter die ganze Niederschrift. Jedes Mitglied ist berechtigt, die Niederschrift 

einzusehen.  

  

 

§10 Geschäftsstelle des Vereins 

 

Die Regionalmanagement Nordhessen GmbH stellt die Geschäftsstelle des Vereins.  

 

Die Aufgaben der Geschäftsstelle umfassen insbesondere:  

a) Führung der laufenden Geschäfte nach Weisung des Vorstandes  

b) Erarbeitung eines Maßnahmen- und Handlungsprogramms 

c) Erstellung des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses  

d) Vorbereitung und Durchführung der Mitgliederversammlung 

e) Mitgliederverwaltung 

f) Mittel- und Mitgliederakquisition 

g) Öffentlichkeitsarbeit 

h) Durchführung von Veranstaltungen 

i) Projektplanung und –umsetzung 

  

  

§ 11 Vergütungen für die Vereinstätigkeit  

  

(1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt.  

  

(2) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 

entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer 

Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden.  

  

(3) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Abs. (2) trifft der Vorstand. 

Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung.  
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(4) Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer angemessenen 
Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage 
des Vereins.  

  

(5) Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist der 

Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten, hauptamtlich 

Beschäftigte anzustellen.  

  

(6) Die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins haben einen Aufwendungsersatzanspruch nach §  

670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. 

Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon etc. .   

  

(7) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 8 Wochen nach 

seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die 

Aufwendungen mit prüffähigen Belegen und Aufstellungen, nachgewiesen werden.  

  

(8) Vom Vorstand können per Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten 

Grenzen über die Höhe des Aufwendungsersatzes nach § 670 BGB festgesetzt werden.  

 

 

§ 12 Auflösung des Vereins  

  

(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Der Wegfall 

der steuerbegünstigten Zwecke ist in der Mitgliederversammlung bekannt zu geben.  

  

(2) Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand.  

  

(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins ist das Vereinsvermögen ausschließlich für 

gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Das Vermögen fällt an die Stadt Kassel und ist für die 

in der Satzung §2 Absatz 2 genannten Zwecke zu verwenden.  

  

  

§ 13 Schlussbestimmungen  

  

(1) Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Satzung nichtig, anfechtbar oder unwirksam 

sein, so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Die 

angreifbare Bestimmung ist vielmehr durch eine wirksame zu ersetzen und/oder so 

auszulegen, dass der mit ihr erstrebte wirtschaftliche und/oder ideelle Zweck nach Möglichkeit 

erreicht wird.  

 

(2) Die vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 01.07.2021 genehmigt.  

 

  

 

Versammlungsleiter:……………………..........   Schriftführer:…………………………………………  

    Reiner Brandt     Manuel Krieg 
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Vorstandsvorsitzender:……………………………  

    Reiner Brandt 

  

  

Stellvertreter:………………………………………..  

    Alexander Starke 

  

  

  


